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AMTLICHES

Überprüfung Lärmaktionsplan  
der Gemeinde Kernen im Remstal 

Amtliche Bekanntmachung zur öffentlichen 
Auslegung des Lärmaktionsplans der  
Gemeinde Kernen im Remstal
Die Gemeinde Kernen im Remstal erstellt auf der Grundlage der EU – 
Umgebungslärmrichtlinie sowie den §§ 47a – 47f des Bundes- Immis-
sionsschutzgesetzes – BImSchG die Überprüfung des Lärmaktionsplans 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit und betroffener Träger öffentlicher 
Belange.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.04.2024 den Entwurf 
der Überprüfung des Lärmaktionsplans aus dem Jahr 2022 und dessen 
öffentliche Auslegung sowie die Anhörung der Träger öffentlicher Be-
lange beschlossen.
Der Entwurf der Überarbeitung des Lärmaktionsplanes liegt in der Zeit 
vom 13.05.2024 bis einschließlich 17.06.2024 während der übli-
chen Dienstzeiten öffentlich aus:
Gemeinde Kernen im Remstal, Rathaus, Flur 2.OG (Bauamt)
Stettener Straße 12, 71394 Kernen im Remstal.
Den Entwurf des Lärmaktionsplanes können Sie ebenso auf unserer 
Homepage unter https://www.kernen.de/ einsehen.
Die Bürgerschaft erhält damit die Gelegenheit, aktiv an der Erstellung 
des Lärmaktionsplanes mitzuwirken und ihre Meinung zu äußern. Par-
allel dazu erfolgt die Anhörung der Träger öffentlicher Belange.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bis einschließlich 17.06.2024 
an die Adresse des Rathauses Kernen im Remstal oder zur Niederschrift 
während der allgemeinen Dienstzeiten vorgebracht werden. Die Bür-
ger-schaft erhält damit die Gelegenheit, aktiv an der Erstellung des 
Lärmaktionsplanes mitzuwirken, ihre Meinung zu den vorgesehenen 
Lärmminderungsmaßnahmen einzubringen und weiter-gehende Maß-
nahmenvorschläge zu unterbreiten. Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass im Zuge der Einreichung von Stellungnahme keine sofortige 
Rückantwort erfolgt, sondern diese erst nach der Behandlung der Stel-
lungnahmen im Rahmen der Abwägungsentscheidung im Gemeinde-
rat erfolgt. Ansprechpartner im Rathaus für Rückfragen sind Herr Dö-
ring (Tel. 0 71 51 / 40 14-1 62; E-Mail: v.doering@kernen.de) oder Frau 
Teister (Tel. 0 71 51 / 40 14-1 68; E-Mail: s.teister@kernen.de).

Die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung flie-
ßen in die Abwägung ein. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig ab-
gegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Lär-
maktionsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Lärmaktions-planes nicht von Bedeutung 
ist. Ein Antrag nach §47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt die Anhörung der Trä-
ger öffentlicher Belange

Datenschutz:
Das Verfahren zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans ist ein öffentli-
ches Verfahren. Daher wird grundsätzlich über alle eingehenden Stel-
lungnahmen durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten 
und beschlossen. Soll eine Stellungnahme anonym behandelt werden, 
ist dies auf der schriftlichen Stellungnahme zu vermerken oder beim 
Vortrag zur Niederschrift anzugeben.
Kernen im Remstal, 02.05.2024

gez.
Benedikt Paulowitsch
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan der Innenentwicklung  
gem. §13a BauGB und örtliche Bauvorschriften  
"Haldenschulcampus" – Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Kernen im Remstal hat am 25.04.2024 
in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan und die örtli-
chen Bauvorschriften "Haldenschulcampus" aufzustellen. Dieser Be-
schluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Geltungsbereich 
ist im Lageplan mit einer gestrichelten schwarzen Linie dargestellt und 
umfasst teilweise das Flurstück 940.
Weiter hat der Gemeinderat am 25.04.2024 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplans und die zusammen mit 
ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften mit der Entwurfsbegrün-
dung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen aufzustellen und gem. § 3 Abs. 2 BauGB im Internet 
zu veröffentlichen. Der Bebauungsplan wird ohne die Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 13a BauGB aufgestellt.
Maßgeblich ist der Entwurf des Büros Käser Ingenieure, Fellbach, vom 
08.12.2023

Veröffentlichung im Internet und öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften 
mit Anlagen (Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzi-
alanalyse sowie faunistische Sonderuntersuchung (Vögel und Zaunei-
dechse)) wird in der Zeit

vom 13.05.2024 bis einschließlich 17.06.2024
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im Internet unter https://www.kernen.de/bebauungsplan und  
https://kaeser-ingenieure.de/de/stadtplanung/aktuelle-verfahren.html 
veröffentlicht.
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnah-
men durch jedermann (hierzu zählen auch Kinder und Jugendliche) 
abgegeben werden. Diese sollen elektronisch per Email an Sabine Teis-
ter (s.teister@kernen.de) übermittelt werden, können bei Bedarf aber 
auch schriftlich beim Bauamt im Rathaus der Gemeinde Kernen im 
Remstal, Stettener Straße 12, 71394 Kernen im Remstal abgegeben 
werden. Während der Dienstzeiten können Stellungnahmen auch 
mündlich zur Niederschrift beim Bauamt abgegeben werden. Bei elek-
tronisch oder schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollen die volle 
Anschrift und ggf. auch die Bezeichnung des betroffenen Grundstücks 
angegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.
Neben der Veröffentlichung im Internet besteht eine andere leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit durch die öffentliche Auslegung im 
Rathaus der Gemeinde Kernen im Remstal, Stettener Straße 12, 71394 
Kernen, 2.OG, wo die genannten Unterlagen zu den üblichen Dienst-
zeiten eingesehen werden können.

Kernen im Remstal, den 02.05.2024
gez. Paulowitsch, Bürgermeister

MEINUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Während der 12-wöchigen Karenzzeit vor einer Wahl werden keine 
inhaltlichen Beiträge von Gemeinderatsfraktionen sowie von Parteien/
Wählervereinigungen im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

Aktuelles zur CDU Kernen i.R. finden Sie auf Facebook, bei Instagram 
und auf unserer Homepage cdu-kernen.de.
Aktuelle Terminhinweise finden Sie unter der Rubrik des CDU Gemein-
deverbandes im hinteren Teil des Mitteilungsblattes.

Informieren Sie sich im Internet auf www.spd-kernen-korb.de.

Unabhängige Freie Wähler  
Gemeinderatsfraktion

Aktuelles zur UFW Kernen i.R. finden Sie auf Facebook und auf unserer 
Homepage ufw-kernen.de

Terminankündigung
Bei unseren Wahlständen gegenüber REWE in Stetten und auf dem 
Marktplatz in Rommelshausen haben Sie am Samstag, 11. Mai 2024, 
von 9:00 bis 12:00 Uhr, Gelegenheit sich mit unseren Kandidatinnen 
und Kandidaten auszutauschen.

Bündnis Zukunft Gestalten

Über unsere Aktivitäten und die Gemeinderatsarbeit berichten wir auf 
unserer Internetseite www.bzg-kernen.de.

ABFALL & RECYCLING

Öffnungszeiten des Recyclinghofs
Recyclinghof Kernen Rommelshausen (mit Grüngutannahme), 
Seestraße 48, Bauhofgelände
mittwochs 14:00 bis 18:00 Uhr
samstags 9:00 bis 15:00 Uhr

Biotonnen werden wieder wöchentlich geleert 
– Feiertage sorgen für Terminverschiebungen
Durch die bevorstehenden Feiertage, verbunden mit fehlenden Abfuhr-
tagen, kommt es in den nächsten Wochen immer wieder zu Terminver-
schiebungen bei der Abfallentsorgung. Der Entsorgungskalender sollte 
daher in der nächsten Zeit besonders gründlich gelesen werden.
Außerdem werden die Biotonnen ab Mitte Mai für die nächsten Mo-
nate wieder wöchentlich geleert. Mit diesem Abfuhrrhythmus soll ver-
hindert werden, dass es bei wärmeren Temperaturen zu Problemen im 
Umgang mit der Biotonne kommt.
Da die Biotonnen stets gut geschlossen sein sollen, sollten diese auch 
nur soweit befüllt werden, dass sich der Deckel gut schließen lässt. 
Wer mehr Bioabfälle hat, kann bei den Verkaufsstellen im Rems-Murr-
Kreis zusätzliche Bioabfallsäcke kaufen. Andere Säcke werden bei der 
Leerung nicht mitgenommen. Grünschnitt kann auch auf den Entsor-
gungszentren und Grüngutplätzen im Rems-Murr-Kreis entsorgt wer-
den. Mengen bis zu 2m3 werden dabei gebührenfrei angenommen.
Die Abfallberatung der AWRM gibt unter 0 71 51 / 501-95 35 gerne 
Auskunft. E-Mails können an info@awrm.de gesendet werden.

KULTUR

Gemeindebücherei 

Kernen im Remstal

5. Mai 2024: Vorlesestunde im Rosengarten  
am Familienfest ´s Kernle

Herzliche Einladung der Gemeindebüche-
rei zur Vorlesestunde: an der Station Nr. 19 
im Rosengarten auf dem Diakoniegelände 
wird am Familienfest ´s Kernle wird Herr 
Paulowitsch jeweils um 14 und um 15:00 
Uhr aus dem Bilderbuch "Der Waldbuch-
club" von Annie Silvestro vorlesen.
An warmen Tagen sitzt Hoppel am liebsten 
vor der Bücherei und lauscht heimlich der 
Märchenstunde. Aber wenn es kälter ist, wird 
die Märchenstunde zurück in die Bücherei 
verlegt. Hoppelt sehnt sich danach, Geschich-

ten zu lauschen und wird fast verrückt ohne Bücher. Schon bald heckt er 
einen Plan aus, um nicht auf Bücher verzichten zu müssen. Es beginnt ein 
Abenteuer, das auch aus seinen Waldfreunden Leseratten machen wird. 
Für alle, die Bücher und gemütliche Bibliotheken lieben. Der Waldbuch-
club ist eine Hommage an die zauberhafte Welt der Bücher und des Le-
sens und begeistert Kinder, selbst in der Bücherei stöbern zu wollen.

Bücherei-Schließzeiten in den Pfingstferien
Die Gemeindebücherei Kernen hat in den PFINGSTFERIEN 2024 zu fol-
genden Zeiten geschlossen:
Rommelshausen: 27. bis 31. Mai
Stetten: 21. bis 24. Mai & 31. Mai (Brückentag)
Bitte beachten: Der Medienrückgabebriefkasten der Bücherei in Rom-
melshausen bleibt über die Pfingstferien geschlossen.
Bitte verlängern Sie Ihre Medien rechtzeitig.
Wir wünschen schöne Pfingstferien! Ihr Büchereiteam

Brücken-Schließtag am 10. Mai
Bitte beachten: Am Brückentag, Freitag, den 10. Mai 2024 hat die Ge-
meindebücherei in beiden Ortsteilen geschlossen.
Wir wünschen einen schönen Feiertag!

Vorübergehend geänderte Öffnungszeiten in 
der Bücherei Rommelshausen ab 3.6.2024
Ab 3.6. gelten bis auf Weiteres folgende Öffnungszeiten in der Büche-
rei in Rommelshausen:
Di 15:00 – 17:30 Uhr Do 15:00 – 17:30 Uhr
Mi 10:00 – 12:00 Uhr Fr 10:00 – 13:00 Uhr

Annie Silvestro:  

"Der Waldbuchclub"


